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Editionsgrundsätze

Der Text wird buchstabengetreu wiedergegeben, abgesehen von folgenden

Ausnahmen:
a) Majuskeln werden am Satzanfang und bei Eigennamen, auch bei deren
adjektivischem Gebrauch, verwendet.
b) Langes s wird mit s wiedergegeben, ß dagegen beibehalten.
c) Bei lateinischen Urkunden wird j stets durch i ersetzt, u und v werden
ausgeglichen (als Vokal immer u, als Konsonant immer v), deutsche
Urkunden werden buchstabengetreu transkribiert (Ausnahme: item, das
auch in deutschen Urkunden immer mit i transkribiert wird).
d) Vokale mit diakritischen Zeichen oder darübergesetztem Vokal werden
möglichst vorlagegetreu transkribiert. Im Zweifelsfalle wird Umlaut
verwendet.

e) Getrennt- und Zusammenschreibung erfolgen in lateinischen Texten
nach den lateinischen Regeln, in deutschen Texten möglichst nach der
Vorlage. Um das Textverständnis zu erleichtem, werden jedoch zu und ze
vom nachfolgenden Infinitiv, mit dem sie oft im Original zusammengeschrieben

sind, getrennt. Selbständige Wörter, die nur zufällig aneinandergerückt

sind, werden getrennt.
f) Die Satzzeichen werden im allgemeinen nach heutigem Gebrauch
verwendet. Die Apposition wird nicht zwischen Kommata gesetzt, bei
Aufzählungen werden die Wörter nicht durch Kommata getrennt.
g) Die Abkürzungen werden nach den allgemein gültigen Regeln oder
nach der Gewohnheit des Schreibers aufgelöst. Nicht aufgelöst werden
Eigennamen, deren Kasus nicht sicher feststeht, sowie Münz-, Mass- und
Gewichtsangaben (Ausnahme: guld -gulden
n und m mit darübergesetztem Kürzungsstrich werden verdoppelt. Wenn
der Strich nicht eindeutig einem bestimmten Buchstaben zugewiesen
werden kann, wird in Wörtern mit mehreren Nasalen der letzte verdoppelt
(z.B. komenn). Die einzige Ausnahme bildet aman: wenn der Kürzungsstrich

nicht deutlich auf dem n steht, wird das m verdoppelt (amman).
Gelegentlich werden n und m mit darübergesetztem Kürzungsstrich als nd
und mb wiedergegeben (z.B. vnd, vmb, niemand).
h) Fehlende Buchstaben, Wortteile oder Wörter, die zweifelsfrei ergänzt
werden können, stehen in eckigen Klammern; auf nicht mehr Rekonstruierbares

verweisen Punkte in eckigen Klammern. In runden Klammern
stehen wahrscheinliche Auflösungen von Abkürzungen. Im Originaltext
vorkommende runde Klammern werden beibehalten.
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